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Zohanm'Sburg, den 10. April 1857. .V 15 êW JanSborku, dnia 10. Kwietnia 185?,

Bekanntmachungen. Obwießezenia.

131, Die Bepflanzung der Wege betreffend, zur Beachtung für die Guts- und 
Ortsvorstände, Genödarmen und Landgeschworenen.

Die Guts« resp. Ortsvorftände werden hierdurch aufgefordert, spätestens bis zum 1. Mai cr. die 
Bepflanzung der Landstraßen resp. Commnnikationswege bewirken zu lassen. Hiezu gehört, daß die 
im vorigen Jahre gesetzten Bäume sofern dieselben keinen Fortgang erhalten haben, durch neue. Setz
linge ersetzt und daß diejenigen Wegestrecken, deren Bepflanzung im vorigen Jahre nicht mit Erfolg 
bewirkt werden konnte, nunmehr jetzt mit guten gesunden Bäumen vollständig bepflanzt werden. Die
jenigen Ortsvorstände, welche die zur Beschaffung der Setzlinge und Bepflanzung der Wege erforderq 
lichen Anordnungen nicht rechtzeitig treffen, haben Ordnungsstrafen bis 5 Rtlr. und diejenigen OrtS- 
rinwohner, welche die Anordnungen der Ortsvorstände nicht sofort befolgen, haben nicht allein nam
hafte Strafen, sondern auch die kostenpflichtige Beschaffung der Setzlinge und die Bepflanzung der 
Wege durch Sachverständige zu gewärtigen. Es wird daher zuversichtlich erwartet, daß« keine Com
mune in der Bepflanzung der Wege Zurückbleiben wird, indem sämmtliche in diesem Frühjahre nicht 
bepflanzten Wege kommenden Herbst durch sachverständige Personen auf Kosten der säumigen Com
mune bepflanzt und zu diesem Behufe die erforderlichen Kosten-Vorschüsse auf administrativ,erekutwi- 
schem Wege werden eingezogen werden.

Die Hrn. Landgeschworenen werden angewiesen den OrtSvorständcn ihres Beritts diese Bestim
mung einzuschärfen und darauf zu halten , daß die Löcher rechtzeitig gegraben und gesunde Setzlinge 
beschafft werden. Die Hrn. GenSdarmen wollen die ordentliche Wegebepflanzung controliren und zunr 
15. Mai cr. ein Verzeichniß der säumigen Ortschafteu unter Bezeichnung der unbepflanzt gebliebenen 
Wege den Hrn. Polizeiverwaltern einreichen, damit demnächst sogleich mit der Bestrafung resp. Ein- 
-iehung der Kosten-Borschüsse vorgeschritten werden kann.

Indem die vorstehende Verfügnng zur Kenntniß und Beachtung für die Communen und OrtS- 
vorstände mitgetheilt wird, werden die zur Instandsetzung resp, zur Bepflanzung der Wege Verpflich
teten hiedurch zum letztenmale aufgefordert, nunmehr schleunig die erforderlichen Arrangements zur or
dentlichen Bepflanzung der Landstraßen und CommunikationS-Wege in der Art zu treffen, daß insbe
sondere die Landstraßen, jedenfalls bis zum 20. d. MtS. bepflanzt sein müssen. Geschieht dieses nicht, 
dann werden soweit es die Jahreszeit noch gestattet, die nöthigen Bepflanzungen durch Sachverstän
dige anSgesnhrt und die Kosten von den nachlässigen Communen sofort erekutivisch eingezogen werden.
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Damit aber im kommenden Herbste die vollständige Bepflanzung durch Sachverständige durchgcführt 
werden kann, so werden schon im Laufe des Sommers die hiezu erforderlichen Geldmittel von den 
säumigen Communen eingezogen werden. Die Herren Gensdarmen wollen daher spätestens zum 15, 
Juni er. nach der mündlichen Instruktion, die Uebersicht von den erforderlichen Kosten unter Angabe 
der betreffenden Commune, Bezeichnung der Straße und Strecke derselben nach Ruthen und der An
zahl der für diese Strecken erforderlichen Setzlinge hieher einzureichen.

Johannisburg, den 4. April 1857. Der Landrath v. Hippel.
* *

O obsadzeniu drogotv. Do wiadomoöci Wölßtow t gminöw.
Wzywa sie wöptöw, aby nappözniey do 1. Maia b. r. drogi obsadzić dali. Dotgd nalesy, aby 

W miepsce drzewek, które wyschli), dopiero inne wsadzono. Wöytomie, którzy dla tego wcześnie nie 
nczynig rozporządzenia, podpadng karze do 5 talarów, a ci mießkance, którzy zarządzenia wöptöw pel- 
nic zaniedbaig, podpadng nietplko znaczney karze ale i na koßt ich bęb.j sadzonki zakupione i droga 
obsadzona. Mam ufność, ze żadna gmina nie zaniedba drogi swey obsadzić, bowiem inacseyby na 
przpßlg jesień koßtem iey to ftę uczynię mu siato, i koßta bp przez egzekncpg od niedbalych gmin na to 
scrygnixte byö musialy.

Podaigc gminom i Wöytom powpzße rozporządzenie do wiadomomoäci napomina ftę powinowatych 
ostatnpm razem, abp obsadzenie drögöw natychmiast przedsięwzięli, zęby takowe do 20. tego miesigca 
obsadzone byly. Nie stanie się to, tedy b?vq natychmiast drogi na koßt opießalych gminöw obsadzone 
i od takowych koßta przez egzekucpg öciqgnists.

Jansbork, dnia 4. Kwietnia 1857. Lautrat de Hippel.

ALT. Die Hütekinder betretend.
Durch unsere Verfügung vom 9. Marz 1853 (Amtsblatt 1853, S. 54 bis 58) ist bestimmt wordene

1. Kein schulpflichtiges Kind darf ohne schriftliche Erlaubniß des Kirchspiele, Schul-Inspektors zum Dich- 
hüten gemiethet oder überhaupt verwendet werden; auch wer sein eigenes Kind zum Diehhülen wahrend cher 
Schulzeit brrmtzcn wiU, muß dazu vorher einen Crlaubiu'ßschein des Schul-Inspektors einholen.

2. Die Erlaubniß zur Verwendung beim Viehhüten darf (Seitens des Schul-Inspektors) unter allen Um, 
fanden nur für solche schulpflichtige Kinder gegeben werden, welche

a) das zehnte Lebensjahr zurückgelegr, b) bis dahin die Wimerschule regelmäßig besucht, c) genügende Le, 
sefertigkeit erlangt haben, und d) über deren Armuth die sichersten Beweise mittels Atteste der zustän, 
digen OrtSvbrigkeit beigebracht werden.
Die Schul-Inspektoren find dafür verantwortlich, daß von diesen Bedinguugen keinerlei Ausnahmen insbe, 

sondere auch nicht für Kinder von Wirthen gemacht werden, und haben in den Erlaubnißscheinen jedesmal aus, 
-drücklich anzugeben, daß und wie sie sich von dem Vorhandensein der vorstehenden Erfordernisse überzeugt haben.

Der Erlaubnißschein ist in der Regel von dem Schul-Inspektor desjenigen Kirchspiels auezusteUen, in web 
chem zuletzt die Eltern oder Pfleger des Kindes ihren Wohnsitz oder Aufenthalt harten, beziehungsweise das 
Kind zur Schule gehörte. Von dieser Regel darf nur in den dringendsten Fallen, »vorüber der Schul-Inspektor 
Zu seinem Ausweise schriftliche Notizen zu führen hat, abgewichen werden.

3. Wer sein eingenes oder ein fremdes schulpflichtiges Kind zum Viehüten zu verwenden beabsichtigt, 
— Eltern, Pfleger, Dienstherr —. hat den Erlaubnißschein dazu (ad 1) dem Lehrer der Schule seines Wohnorts 
Vvrzuzergen, jenem das Hütekind persönlich vorzustellen und dasselbe zur Gommerschule anzumelden.

4. Wer ein schulpflichtiges Kind ohne einen solchen Erlaubnißschein (ad 1) zum Viehhüten verwende^ 
Zmgleichen wer es unterlaßt, das Hüiekind, bevor er es zum Hüten, verwendet, unter Vorlegung des Erlaubniß, 
scheinö dem Orisvschullehrer vorzuführen und zur Scmmerschule anzumelden (ad 3), verfallt in eine Polizei, 
firafe von 1 bis 10 Rtlr. oder im Nnvermögensfalle in die verhältnismäßige Gefaugnißstrafe. — Außerdem 
hat die Polizeibehörde Jedem, weicher ein schulpflichtiges Kind zum Viehhüten ohne den erforderlichen Erlaub, 
mßschein miethet oder verwendet, im Wege der Exekution dazu anzuhalten, daß er das Kino aus dem Dienste 
entlasse, resp, zum Hüten nicht mehr verwende, oder den Erlaubnißschein nachträglich beibringe und die An, 
Meldung zur Sommerschule nachweise.

. ; 5. Die Hütezeit, für welche schulpflichtigen Kindern die Erlaubniß zum Besuche der Sommerschule (ad 
A und 2) nur ertheilt werden darf, ist vom 1. Mai bis zum 1, November zu rechnen. Der Erlaubnißscheur
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gilt immer nur für diese Periode eines Jahres und die Errheilung desselben im folgenden Jahre und weiter 
fetzt eine immer wiederholte genaue Prüfung der allgemeinen Erfordernisse (ad 2) voraus.

6. Jeocs schulpflichtige Hütekind muß einen ganzen Tag (sechs Stunden) in jeder Woche die (Sommer-) 
Schule besuchen, den dazu nach den OrtSverha'ltnisien geeigneten Wochentag hat der Schul,Inspektor im €iar 
Verständnisse mit dem Kreis-Schul-Inspektor zu bestimmen.

Sollte es hier oder da den örtlichen Umstanden entsprechender und für den Unterricht der Hütekinder er, 
fprießlicher gefunden werden, für letzte die Benutzung der Schule statt an einem Tage an zwei halben Tagen, 
wöchentlich oder in gewissen Stunden täglich anzuordnen, so bedarf es zu einer solchen Abweichung von der 
vorstehenden allgemeiuen Bestimmung unserer besonderen, von dem Kreis-Schul-Inspekior einzuholenden Geneb, 
migung, • v

7, Die Schulversäumnisse der Hütekinder werden an deren Dienstherren und Pfleger, oder wenn Eltern 
ihre eigenen Kinder zum Hüten brauchen, an jenen in der Art gerügt, daß:

wenn die Hütekinder die Schule nur an einem Wochentage benutzen sollen, die Versaumnißsirafe sogleich für 
den ersten und zweiten Fall auf je 2 Sgr., das drittemal und weiter jedesmal auf 1 Rtlr. festzusetzen isi, 
wenn eine wöchentliche zweitägige Sommerschule angevrdnei ist, die Halste obiger Satze festzuhalten;
wenn die Hüiekinder aber täglich (1 oder 2 Stunden) zur Schule kommen sollen, die Derjauninlßstrafe für 
den ersten und zweiten Fall auf 4 Pf., für die folgenden Fälle auf 5 Sgr. pro Tag zu bestimmen ist. 
An dre Stelle der Geld-Schul-Strafe tritt im Unvermögenssakle Gefängnisstrafe.
Die Schulversaumnißstrafe wird durch Festsetzung der ad 4 verordneten Polizeistrafe nicht ausgeschlossen. 
Indem wir diese Bestimmungen hiermit publieiren, verordnen wir zugleich zusätzlich:

a) der Schul-Inspektor ist verpflichtet, sobald er den Erlaubnißschein für ein solches Kind ausstellt, welches
- bis dahin zu einer Schule eines Kirchspiels gehörig — zum Viehhüten nach einem Orte eines andern 

Kirchspiels (auch des Regierungsbezirks Königsberg) vermischet wird, eine Abschrift des Erlaubnißscheins 
unverzüglich dem Schul,Inspektor des andern Kirchspiels zu übersenden, desgleichen in jedem Falle für 
Berichliglkng des Schüler-Verzeichnisses derjenigen Schule zu sorgen, zu welcher das Kind bis dahin gehörte, 
auch wenn dieses durch das Vermierhen nun zu einer andern Schule desselben. Kirchspiels pflichtig wird;

tr) um die Anmeldung der mit Erlaubnißscheinen versehenen Kinder bei dem zuständigen Lehrer (Nro- 3 der 
Verordnung) mehr zu sichern, beziehungem-ris« vie sofortige Bestrafung der Eltern, Pfleger oder Dienst, 
Herren, welche unangemeldete Kinder zum Hüten verwenden, herbeizuführen, hat jeder Schul-Inspektor am 
Schluffe jeder Woche, in welcher er (vom 1, Mai anfangend) Erlaubnißscheins ausstellte, von diesen dem 

, zuständigen Lehrer Nachricht zu geben;
o) so wie in keinem Falle auch nur'von einer der vier Voraussetzungen unter welchen (Nro. 2 der Veror

dnung überhaupt nur die Zulassung zur Sommerschule der Hütekinder statifinden soll, diöpenstrt werden 
darf, so muß mit Strenge darauf gehalten werden, daß niemals vor dem I. Mai schulpflichtige Kinder: 
zum Vichhüien verwendet werden, dies zu verhüten, dir svfortige,Entlassung der gesetzwidrig der Schule 
entzogenen Kinder zu erzwingen und die Bestrafung der Kontravenienten schleunigst herbeizuführen, (Nro. 
4 und 5 der Verordnung) ist ebenso die Pflicht der Ortsvorstände und Polizeibehörden, als die Schul- 
Inspektoren, die Schulvorsteher und die Schullehrer darauf hinzuwirken berufen sind.

Die unter Nro. 7 der Verordnung bestimmten Schulversaumnißstrafen für Hütekinder kommen — ne
ben der Polizeistrafe — auch in allen den Fallen zur Anwendung, in welchen vor dem 1. Mai Kinder 
durch das Verwenden zum Viehhüten von der Schule zurückgehalteii werden; deshalb haben die Schulleh, 
rer die wöchentliche Einreichung der Liste der Schul-Versa'umnisse der Hütekinder (Nro. 8.D. der Der, 
ordnung) schon von dem Tage z.vor dem 1. Mai) zu beginnen, an welchem ihnen das Ausbleiben eines 
zum Vtehhüten verwendeten Kindes angezeigt oder bekannt wird;

d) bei der Kirchen, und Schul-Visitation sollen auch die Hütekinder insgesammt dem Kreiü-Schnl-Inspektoe 
vorgestellt un6 von diesem geprüft werden (Cirkular-Verfügung vom 4. Juni 1855) und soll jeder Lehrer 
die von ihm geführten Verzeichnisse der Hütekinder vorlegen (Nro. 8 E> der Verordnung); um den Zweck 
dieser Anordnungen sicher z» erreichen, bestimmen wir, daß fortan die bei der Kirchen- und Schul-Visttatioit 
dem Kreis-Schul,Inspektor vorzustellenden Hütekinder jenem ihre Erlaubnißscheine vorzuzeigen haben; er
mitteln sich daher Hütekinder ohne Erlanbnißscheine oder ohne Anmeldung, so ist jedesmal sogleich das ge
setzliche Verfahren Behufs der Zurückführung der unlegitimirten Hütekinder und Bestrafung der Eltern oder 
Pfleger und Dieristherren zu veranlassen:

e) was Hinsichts der Festsetzung der Polizeistrafe und Schulversaumnißstrafe, Hinsichts der Kinder, welche vse 
dem 1. Mai zum Vi-ehhüten verwendet werden, vorstehend — Liktr, c. — bestimmt worden, gilt auch füx
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alle Fälle, in welchen schulpflichtige Kinder nach dem 1. November durch Verwendung derselben zum 
Diehhüren der Schule entzogen werden.

Gumbinnen, den !• März 1857. Königl. Regierung, Abtheilung des Innern.
*

Trzymanie dzieci do pasienia by dla.
W naßem rozporządzeniu z dnia v. Marca 1853 iest wyznaczono:
1. Żadne do ßkoty nalepce dziecko nie powinno bez pisemnego pozwolenia ßkclnego Jnßpektora 

do pasienia bydla zgadzać albo do tego potrzebować, i kto swoie wkasne dziecko do pasienia bydla w 
czasie do ffołp nalezgcym potrzebować chc?, musi naprzód pozwolenie od ßkölnego Jnßpektora przynieś.

3. Kto swoie wkasne lub obce dziecko do pasienia bydła d?ą potrzebować, musi pozwolenie od 
ßkölnego Jnßpektora nauczpcielowi-Mieysca pokazać, takZe dziecko mu wystawić, i takowe do letnicy 
ßkokp zameldować.

4. Kto do ßkoly nalepce dziecko be) wymienionego pozwolenia do pasienia bydla potrzebnie albo 
zaniedba takowe nauczycielowi przed potrzebowaniem do pasienia wystawiö i do ßkoly letnicy zameldo
wać, podpadnie karze pieuixjney od 1 az do 10 talarów albo w razie niemożności karze wirzienney.

5. CzaS w którym pozwolenie po pasienia bydla udzielane bxdzie iest od 1. Maia az do 1. 
Października i musi na drugi rok świeże pozwolenie zaßafowane byc.

6. Każde do ßkolp nalepce dziecko musi co tpdzien ieden dzień (ßesc godzin) do letniev ßkokp iöc. 
Także kara trast i tych, którzy dzieci przed 1. Maiem albo po 1. Listopadzie do pasienia od ßko-

lp otrzymaig
Gąbin, dnia 1. Marca 183/. Królewska Regiencya, oddzial wewnętrzny.

133. Zum 19. d. Mts. um 4 Uhr Nachm. wird in hiesiger Widdem eine Kit- 
chen-Raths-Äersammlung, in welcher unter andern wirthlichen Angelegenheiten auch der Umtausch 
der Predigerhufe zu Dabrostett die Erhöhung deS Schulmeistergehalts für den einstweiligen Vertreter 
ic. ic. berathen werden soll, stattfinden. Die Mitglieder ve- Kirchen-Raths, besonders aber die aus« 
wärtigen bitte ich so dringend als ergebenst sich pünktlich einzufinden.

Zugleich bitte ich alle Eltern resp. Vormünder, diejenigen Kinder, welche dieses Jahr zum deu
tschen Confirmanden-Unterrichte gehen sollen, zum 15. d. Mtö. Vorm. nm 10 Uhr mir Behufs 
Annahme zuzusühren

Johannisbutg, den 6. April 1857. Schulz.

134. Det des einfachen Diebstahls im 1. Rückfälle anzuklagrnde Losmann Fried
rich Jelinski aus Romanowen ist zu verhaften uud an das Königl. Areisgericht zu Lyck abzusenden.

Lyck den 1 Sten Marz 1857. Der Königliche Staats,Anwalt Falk.
Signalement: Geburtsort und Aufenthaltsort Skrzypken, Religion evangelisch, Alter 3o Iah, 

re Größe 5 Fuß 1 Zoll, Haare dunkel, Stirne flach, AugenbrauNeN dunkel, Augen grau Nase und Mund 
gewöhnlich, Bart lasirt, Zähne vollzählig, Kinn und Gestchtsbildung rund, Gesichtsfarbe gesund, Gestalt mit, 
tel, Sprache polnisch. BesondereKenzeichen auf dem linken Dèin offne Wunden, Bekleidung grauer Wandrock, 
Pelzjacke, blaue Luchweste, ein paar graue Wandhosen, leinenè Hosèn, ein paar Stiefel, ein Hemde, ein roth, 
karrirter wollnek Swahl und eine blaue Tuchmütze-,
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Druck der Ä. G-nfchyrowskkschen Offizin in 2ohannißbürg.


